Legal angeln in jedem Alter

Kinder unter

12 Jahren

Kindern unter 12 Jahren ist die selbständige Angelei untersagt. 

Die Gesetzeslage erlaubt es dem Kind lediglich, dem Fischereiausübungs-

berechtigten bei der Angelei zu

unterstützen. 

Was Kinder dürfen:
· Auswerfen der Angel

· Halten der Angel

· Anhieb und Drill

(Der Fischereiausübungsberechtigte muss bei Überforderung des Kindes unmittelbar eingreifen. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein großer Fisch angebissen hat.)

· Keschern

· Abködern toter Fische

Was Kinder nicht dürfen:
· Betäuben und töten gefangener Fische

· Abködern lebender Fische

Friedfischangeln (LfischO § 18):

Beim Fischen von Friedfischen mit tierischen oder pflanzlichen Ködern darf die Handangel nur einen einschenkligen Haken haben. Verboten sind Köder wie Wirbeltiere und Krebse. 

Jugendliche von

12 – 18 Jahre

Um als Jugendlicher zwischen 12 und 18 Jahren in Berlin angeln gehen zu dürfen braucht man folgende Dokumente und Unterlagen:

· Jugendfischereischein

· Fischereiabgabemarke

· Nachweis über die Mitgliedschaft in einem Angelverein

· Nachweis über die sachkundige Einweisung in die Angelfischerei

· Angelkarte (Fischereierlaubnisvertrag)

(LfischScheinG § 2)

· Der Jugendfischereischein ist nur mit eingeklebter Fischereiabgabemarke gültig

· Er berechtigt nur zum Friedfischangeln

· Der Jugendfischereischein sowie die Fischereiabgabemarke sind jeweils für ein Jahr gültig

Wichtig:

· Das Fischereirecht ist Länderrecht und somit von Bundesland zu Bundesland verschieden

· Der Berliner Fischereischein ist im gesamten Bundesgebiet anerkannt

· Das Fischereirecht kann durch den Fischereirechtinhaber noch eingeschränkt, jedoch nicht gelockert werden

Jugendliche ab 14 Jahren und

Erwachsene

Ab der Vollendung des 14. Lebensjahres kann man die Anglerprüfung ablegen. Um die Prüfung in Berlin ablegen zu können muss man vorher an einem 30-stündigen Lehrgang teilnehmen. Mit bestandener Anglerprüfung kann man den Fischereischein A beantragen. Dieser berechtigt zum Raub- und Friedfischangeln.

Der Weg zum Raubfischangeln:

· Lehrgang besuchen

· Anglerprüfung ablegen

· Fischereischein A beantragen

· Fischereiabgabemarke kaufen

· Angelkarte kaufen

· Ans Wasser gehen und angeln

Raubfischangeln (LfischO § 18)

Beim Raubfischangeln darf nur ein Köder je Handangel verwendet werden. Im Gegensatz zum Friedfischangeln sind Drillingshaken sowie Wirbeltiere und Krebsköder erlaubt. 

